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1755. Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer 32. Sitzung am 15.11.2018 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder 
unter www.gemeinde-binz.de/Gemeindevertretung einzusehen.

-öffentlicher  Teil–

Beschluss-Nr. 81-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt ihrer Sitzung  am 15.11.2018 über die geänderte 
Tagesordnung.

Beschluss-Nr. 82-32-2018
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.9.2018 – öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 83-32-2018
Die Gemeindevertretung  wählt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 Herrn Helge Colmsee  in 
den Hauptausschuss.

Beschluss-Nr. 84-32-2018
In Fortführung der erfolgreich gestarteten Initiative „Ferienhits für Binzer Kids“, in Ver-
antwortung der Binzer Schulvereine, dem Küstenkinder e.V. und dem SSV 91  Binz e.V. 
beantragt die Wählergemeinschaft Pro-Binz eine finanzielle  Unterstützung in Höhe von 
2.000,00 EUR  für die Feriengestaltung im Jahre 2019. Mit der finanziellen Zuwendung 
soll den Schulvereinen und der ehrenamtlichen Unterstützung von Binzer und Proraner 
Bürgern die Realisierung der Feriengestaltung ermöglicht werden.
Die Kosten dazu sind in den Haushalt einzuplanen. Die hierfür notzwendigen Mittel 
werden aus Gewerbesteuereinnahmen generiert.

Beschluss-Nr. 85-32-2018
Hiermit beantragt die Wählergemeinschaft Pro-Binz  die dauerhafte Erhöhung der Un-
terstützung freier Träger und Vereine von bisher 5.000,00 EUR auf 7.000,00 EUR ab 
2019. Die Kosten dazu sind in den Haushalt einzuplanen. Die hierfür notwendigen Mit-
tel werden aus Gewerbesteuereinnahmen generiert.

Beschluss-Nr. 86-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 den Nachtrag zum 
Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Kurverwaltung.
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Beschluss-Nr. 87-32-2018 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Nachtragshaus-
haltssatzung 2018 der Gemeinde Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 88-32-2018
Die Gemeindevertretung  erteilt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 gemäß § 16 Kinderta-
gesförderungsgesetz (KiföG) M-V nicht  ihr Einvernehmen zur Leistungsvereinbarung 
zwischen dem Internationalen Bund Stralsund e.V.  und dem Landkreis Vorpommern-
Rügen  über den Betrieb der Kindertagesstätte „Lütt Matten“ in 18609 Ostseebad Binz, 
Dollahner Straße 77 a, mit der Gültigkeit ab 1.8.2018.

Beschluss-Nr. 89-32-2018 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Benutzungs-und 
Gebührensatzung für die Sportstätten  der Gemeinde Ostseebad Binz  einschließlich der 
Gebührenkalkulation.

Beschluss-Nr. 90-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Annahme einer 
Sachspende in Höhe  von 4.781,51 EUR  für die Installation eines  Wlan-Netzwerkes in 
der Grundschule von der Kabel TV-Binz GmbH Co.KG, Herrn Alexander Padur, Dünen-
straße 34 in 18609 Ostseebad Binz.

Beschluss-Nr. 91-32-2018 
Die Gemeindevertretung  beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Aufhebung des 
Beschlusses  (Aufstellungsbeschluss) vom 20.6.2013 mit der Beschluss-Nr. 75-32-2013 
mit folgendem Wortlaut:„1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 
20.6.2013 über die Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Ostseebad Binz  (Bereich Alter Sportplatz/Schützengilde). Das Planverfahren ist 
gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzuführen.“

Beschluss-Nr. 92-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über die 3. Be-

richtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz  im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 35 „Wohnen an der Granitz“.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 3. Berichtigung  des Flächennutzungsplanes  
der Gemeinde Ostseebad Binz  ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, 
wo die Planzeichnung mit Planzeichenerklärung während der Dienststunden  einge-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr. 93-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über Anregungen 
zur 2. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 4 „Altes Heizwerk“ der Ge-
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meinde Ostseebad Binz  nach § 13 BauGB ohne Umweltbericht gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der vorliegenden Fassung vom September 2018.

Beschluss-Nr. 94-32-2018
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die 2. vereinfach-

te Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Altes Heizwerk“ der Gemeinde  Ostsee-
bad Binz  nach § 13 BauGB ohne Umweltbericht, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen  (Teil B)  in der vorliegenden Fassung vom 
12.03.2018, Stand 5.9.2018 gemäß § 10 Abs. 1 i.V. m. § 13 BauGB als Satzung. Die 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom 12.3.2018, Stand  vom 5.9.2018 
gebilligt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung  der 2. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes  Nr. 4 „Altes Heizwerk“ der Gemeinde Ostseebad Binz nach § 13 
BauGB ohne Umweltbericht ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr. 95-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über Anregungen 
zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 B „Block IV Südwest“ der Gemeinde  
Ostseebad Binz im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB  ohne Umweltbericht/ 
Umweltprüfung der Gemeinde Ostseebad Binz  gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der vorlie-
genden Fassung vom September 2018.

Beschluss-Nr. 96-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes  Nr. 23 B „Block IV Südwest“ der Gemeinde Ostseebad Binz im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Umweltbericht/Umweltprüfung 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
in der vorliegenden Fassung vom 26.6.2018, Stand 12.9.2018 gemäß § 10 Abs. 1 
i.V.m.§§ 13  und 13a BauGB, als Satzung. Die Begründung wird in der vorliegenden 
Fassung vom 26.6.2018, Stand 12.9.2018, gebilligt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 23  B  „Block IV Südwest“ der Gemeinde Ostseebad Binz im beschleunigten 
Verfahren  nach § 13 a BauGB ohne Umweltbericht/Umweltprüfung ortsüblich be-
kannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr. 97-32-2018
Dier Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über Anregungen 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23  „Wohnanlage Poststraße  Nr. 14 A“ 
der Gemeinde Ostseebad Binz als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a 
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BauGB ohne Umweltbericht gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung vom 
September 2018.

Beschluss-Nr. 98-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 den vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 23 „Wohnanlage Poststraße  Nr. 14 A“ der Gemeinde 
Ostseebads Binz als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13  a BauGB  ohne 
Umweltbericht, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)  und den textlichen Festset-
zungen (Teil B) in der vorliegenden Fassung vom 8.5.2017, Stand gemäß § 10 Abs. 1 
i.V. m. §§ 13 und 13 a BauGB als Satzung.  Die Begründung wird in der vorliegenden 
Fassung vom 8.5.2018, Stand 5.9.2018 gebilligt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung  des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 23  „Wohnanlage Poststraße Nr. 14 A“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
als Bebauungsplan  der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB ohne Umweltbericht 
ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-
den kann.

Beschluss-Nr. 99-32-2018 
Die Gemeindevertretung  beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über Anregungen 
zum Bebauungsplan Nr. 40 „Granitzhof“ der Gemeinde Ostseebad Binz gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB in der vorliegenden Fassung vom Mai 2018.

Beschluss-Nr. 100-32-2018
Die Gemeindevertretung  beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über Anregungen 
zum Bebauungsplan Nr. 40 „Granitzhof“ der Gemeinde Ostseebad Binz gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung vom September 2018.

Beschluss-Nr. 101-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 den Bebauungs-

plan Nr. 40 „Granitzhof“ der Gemeinde Ostseebad Binz , bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A)  und den textlichen Festsetzungen  (Teil B) in der vorliegenden 
Fassung vom 4.11.2016, Stand 5.9.2018 gemäß § 10 Abs. 1 als Satzung. Die Begrün-
dung mit Umweltbericht wird in der vorliegenden Fassung vom 4.11.2016, Stand 
5.9.2018, gebilligt.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung des Bebauungsplanes  Nr. 40 „Gra-
nitzhof“ der Gemeinde Ostseebad Binz ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss-Nr. 102-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Aufstellung des 
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Bebauungsplanes  Nr. 44 „Am Technikmuseum“ der Gemeinde Ostseebad Binz  ge-
mäß § 2 Abs. 1BauGB. Das Planverfahren ist gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. Als Grundlage soll ein noch zu erstellender städtebaulicher Rahmenplan 
dienen.

Beschluss-Nr. 103-32-2018
1. Die Gemeinevertretung  beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 gemäß §§ 14 

und 16 Baugesetzbuch (BauGB) die Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes  Nr. 44 „Am Technikmuseum Prora“ der Ge-
meinde Ostseebad Binz.

2. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr. 104-32-2018 
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 gemäß § 7 des 

Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV)  
die Widmung einer bestimmten Wegefläche zur öffentlichen Straße.

 Die entsprechende Wegefläche liegt auf dem Flurstück 11/104 der Gemarkung Prora, 
Flur 6. Es handelt sich um einen Teilabschnitt der bestehenden befestigten Zufahrt 
zum Block V – aktuell genutzt als Zufahrt zur Jugendherberge. 

 Der Wegeabschnitt beginnt westlich ab der Proraer Allee bis zur quer über  die We-
gefläche verlaufenden Grundstücksgrenze zwischen Flurstück 11/104 und 11/103 
östlich der Zufahrt zum Parkplatz JHW.

 
 Die Widmung erfolgt als Gemeindestraße, mit der Funktion Ortsstraße.
 Träger der Baulast ist gemäß § 14 StrWG-MV die Gemeinde  Ostseebad Binz. Die 

Widmung wird zum 16.11.2018 wirksam.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Widmung der Straße der Gemeinde Ostsee-
bad Binz ortsüblich bekannt zu machen.

Beschluss-Nr. 105-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 gemäß § 7 des 

Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV)  
die Widmung einer bestimmten Wegefläche zur öffentlichen Straße.

 Die entsprechende Wegefläche liegt auf dem Flurstück 11/103 der Gemarkung Prora, 
Flur 6. Es handelt sich um einen Teilabschnitt der bestehenden befestigten Zufahrt 
zum Block V – aktuell genutzt als Zufahrt zur Jugendherberge. Der Wegeabschnitt 
beginnt westlich ab der den Weg querenden Grundstücksgrenze 11/103 zu 11/104 
bis zur Straße  Nordstrand (ehem. Mukraner Straße) im östlichen  Bereich.
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 Die Widmung erfolgt als Gemeindestraße, mit der Funktion sonstige Straße.
 Träger der Baulast ist gemäß § 14 StrWG-MV die Gemeinde  Ostseebad Binz. Die 

Widmung wird zum 16.11.2018 wirksam.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Widmung der Straße der Gemeinde Ostsee-
bad Binz ortsüblich bekannt zu machen.

-nichtöffentlicher Teil-

Beschluss-Nr. 106-32-2018 
Bestätigung der Niederschrift vom 20.9.2018 – nichtöffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 107-32-2018
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 die Aufhebung des 
Beschlusses vom 5.7.2018 mit der Beschluss-Nr. 64-29-2018 über die grundbuchliche 
Sicherung in Form einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zur Sicherung der 
nichttouristisch genutzten, noch entstehenden Mehrfamilienhäuser, im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan  Nr. 23 „Wohnanlage Poststraße 14 A“ .

Beschluss-Nr. 108-32-2018
1. Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 15.11.2018 über die grund-
buchliche Sicherung in Form einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zur Sicherung 
der nichttouristisch genutzten, noch entstehenden Mehrfamilienhäuser, im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan  Nr. 23 „Wohnanlage Poststraße 14 A“ .

gez. Heike Reetz 
Vorsitzende der Gemeindevertretung

1756. Bekanntmachung

Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Ostseebad Binz 

Die Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Ostseebad Binz liegt in der Zeit 

vom 26.11.2018 bis 07.12.2018

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz,
Jasmunder Straße 11, während der Dienststunden aus. H 1

Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Ostseebad Binz 

Die Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Ostseebad Binz liegen in der Zeit 

vom 26.11.2018 bis 07.12.2018

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz,
Jasmunder Straße 11, während der Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Ostseebad Binz, 22. November 2018

Schneider
Bürgermeister

N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G
der

Gemeinde Ostseebad Binz
für das

Haushaltsjahr 2018
Aufgrund § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird:

 
gegenüber 

bisher 
EUR 

erhöht 
um 
EUR 

vermindert 

um 
EUR 

nunmehr 
auf 
EUR 

1. im Ergebnishaushalt     
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 12.631.400  1.706.700 10.924.700 
    der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 10.561.800 354.500  10.916.300 
    der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
     
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0   0 
    der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0   0 
    der Saldo der außerordentl. Erträge & Aufwendungen auf 0   0 
     
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
    die Einstellungen in Rücklagen auf  0   0 
    die Entnahme aus Rücklagen auf   0   0 
    das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
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Montag, Mittwoch, Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Ostseebad Binz, 22. November 2018

Schneider
Bürgermeister

N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Gemeinde Ostseebad Binz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach 
Beschluss der Gemeindevertretung folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird: 

H 1

Auslegung der Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Ostseebad Binz 

Die Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Ostseebad Binz liegen in der Zeit 

vom 26.11.2018 bis 07.12.2018

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz,
Jasmunder Straße 11, während der Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Ostseebad Binz, 22. November 2018

Schneider
Bürgermeister

N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G
der

Gemeinde Ostseebad Binz
für das

Haushaltsjahr 2018
Aufgrund § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird:

 
gegenüber 

bisher 
EUR 

erhöht 
um 
EUR 

vermindert 

um 
EUR 

nunmehr 
auf 
EUR 

1. im Ergebnishaushalt     
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 12.631.400  1.706.700 10.924.700 
    der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 10.561.800 354.500  10.916.300 
    der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
     
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0   0 
    der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0   0 
    der Saldo der außerordentl. Erträge & Aufwendungen auf 0   0 
     
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
    die Einstellungen in Rücklagen auf  0   0 
    die Entnahme aus Rücklagen auf   0   0 
    das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 2.069.700  2.061.200 8.400 
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H 2

2. im Finanzhaushalt     
a) die ordentlichen Einzahlungen auf  9.219.700 1.500.900  10.720.600 
    die ordentlichen Auszahlungen auf 9.692.100 354.500  10.046.600 
    der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -472.400 1.146.400  674.000 
     
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0   0 
    die außerordentlichen Auszahlungen auf 0   0 
    der Saldo der außerordentlichen Ein- & Auszahlungen auf 0   0 
     
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.237.100  3.928.700 3.308.400 
    die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.878.100 854.700  6.732.800 
    der Saldo d. Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.359.000  4.783.400 -3.424.400 
     
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0   0 
    die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 159.600   159.600 
    der Saldo der Ein- & Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit auf -159.600   -159.600 

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden keine veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 800.000 EUR auf unverändert 
800.000 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) unverändert auf 300 v. H.

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) unverändert auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer unverändert auf 380 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 41,025 Vollzeitäquivalente und nunmehr 
unverändert 41,025 Vollzeitäquivalente.

§ 7
Eigenkapital

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden 
keine veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von 
bisher 800.000 EUR auf unverändert 800.000 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) unverändert auf 
 300 v. H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) unverändert auf 400 v. H.       
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2. im Finanzhaushalt     
a) die ordentlichen Einzahlungen auf  9.219.700 1.500.900  10.720.600 
    die ordentlichen Auszahlungen auf 9.692.100 354.500  10.046.600 
    der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -472.400 1.146.400  674.000 
     
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0   0 
    die außerordentlichen Auszahlungen auf 0   0 
    der Saldo der außerordentlichen Ein- & Auszahlungen auf 0   0 
     
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.237.100  3.928.700 3.308.400 
    die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.878.100 854.700  6.732.800 
    der Saldo d. Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.359.000  4.783.400 -3.424.400 
     
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0   0 
    die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 159.600   159.600 
    der Saldo der Ein- & Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit auf -159.600   -159.600 

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden keine veranschlagt. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 800.000 EUR auf unverändert 
800.000 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) unverändert auf 300 v. H.

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) unverändert auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer unverändert auf 380 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 41,025 Vollzeitäquivalente und nunmehr 
unverändert 41,025 Vollzeitäquivalente.

§ 7
Eigenkapital

2. Gewerbesteuer unverändert auf 380 v.H. 

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 
41,025 Vollzeitäquivalente und nunmehr unverändert 41,025 Vollzeitäquivalente.

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres beträgt 34.273.400 
EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 
beträgt 35.298.500  EUR und zum 31.12. des Haushaltsjahres bisher 37.369.100 EUR 
und nunmehr 35.306.900 EUR

§ 8
Weitere Vorschriften

(1) Die Entscheidungen nach § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde werden durch 
den Hauptausschuss getroffen, wenn die darin festgelegten Wertgrenzen für die Ent-
scheidung des Bürgermeisters übersteigen. Oberhalb der hier festgesetzten Wertgrenze 
für den Hauptausschuss entscheidet die Gemeindevertretung. 

(2) Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind innerhalb eines Teilhaushalts die Ansätze für 
Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für 
entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

(3) Die Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik) und -auszahlungen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik) sowie die Versorgungsaufwendungen (§ 2 Abs. 
1 Nr. 12 GemHVO-Doppik) und -auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik) 
werden abweichend vom § 8 Abs. 2 dieser Satzung gemäß § 14 Abs. 2 über alle Teil-
haushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

(4) Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(5) Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszah-
lungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts 
für einseitig deckungsfähig erklärt.

(6) Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen 
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für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 
100.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt 
einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- 
und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem 
Teilhaushalt insgesamt.

(7) Eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan werden notwen-
dig, wenn sich im Laufe der Haushaltsführung erhebliche Änderungen ergeben (§7 
Abs. 1 Gem-HVO-Doppik). Als erheblich werden mit dieser Satzung Einzelbeträge in 
Höhe von 100.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung entfällt.

Ostseebad Binz, den 15. November 2018  

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister

1757. Bekanntmachung

Widmung einer Teilstrecke der Fünften Straße in Prora,
gelegen innerhalb der Gemeinde Ostseebad Binz für den Allgemeingebrauch

Verfügung

Gemäß § 7 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42; GS Meckl. – Vorp. Gl 
Nr. 90-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7.Juni 2017 (GVOBl. M-V 
S. 106, 184) 

Hiermit wird im Verlauf der Fünften Straße in Prora, liegend auf dem Flurstück 11/104  
eine Teilstrecke, zum 16.11.2018 für den allgemein öffentlichen Verkehr gewidmet. 

Der Straßenabschnitt wird nach seiner Verkehrsbedeutung gemäß § 3a des StrWG-MV 
in die Straßengruppe „Gemeindestraße“ als eine „Ortsstraße“ eingestuft. 

Es erfolgt keine Nutzungsbeschränkung. 

Der Straßenabschnitt wird mit der Bezeichnung „Fünfte Straße“ im amtlichen 
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Gemeindestraßenverzeichnis geführt. 

Der hier gewidmete Straßenabschnitt beginnt im westlichen Bereich an der Proraer 
Allee bis zur quer verlaufenden Grundstücksgrenze Flurstück 11/104 zu 11/103 im öst-
lichen Bereich, einschließlich der mittig liegenden nach Norden abzweigenden Zufahrt 
bis zum vorhandenen Parkplatz der Jugendherberge. 
Der Straßenabschnitt ist beginnend von der Proraer Allee ca. 226,00m lang und ca. 
6,5m breit. Die Zufahrt zum Parkplatz ist ca. 45,00m lang.
(Anlage 1, Teilabschnitt blau)

Nutzungen über den Gemeingebrauch hinaus gelten als Sondernutzung
 (§§ 21, 22 StrWG-MV). 
Regelungen erfolgen nach Sondernutzungssatzung der Gemeinde.

Träger der Straßenbaulast ist entsprechend § 14 StrWG-MV die Gemeinde Ostseebad 
Binz. 
Zur Erfüllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast überträgt der Eigentümer die benö-
tigte Grundstücksfläche an die Gemeinde. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch bei der Gemeinde Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11 in 
18609 Ostseebad Binz, schriftlich oder zur Niederschrift im Sekretariat des Bürgermeis-
ters eingelegt werden. 

Ostseebad Binz, den 22.11.18

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister 

1758. Bekanntmachung

Widmung einer Teilstrecke der Fünften Straße in Prora,
gelegen innerhalb der Gemeinde Ostseebad Binz für den Allgemeingebrauch

Verfügung
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Gemäß § 7 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42; GS Meckl. – Vorp. Gl 
Nr. 90-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7.Juni 2017 (GVOBl. M-V 
S. 106, 184) 

Hiermit wird im Verlauf der Fünften Straße in Prora, liegend auf dem Flurstück 11/103  
eine Teilstrecke, zum 16.11.2018 für den allgemein öffentlichen Verkehr gewidmet. 

Der Straßenabschnitt wird nach seiner Verkehrsbedeutung gemäß § 3a des StrWG-MV 
in die Straßengruppe „Gemeindestraße“ als eine „sonstige Straße“ eingestuft. 

Es erfolgt eine Nutzungsbeschränkung für Kraftfahrzeuge auf den erforderlichen An-
liegerverkehr Block V. 

Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Ostseebad Binz. 
Der Grundstückseigentümer hat der öffentlichen Widmung unwiderruflich zugestimmt. 

Der Straßenabschnitt wird mit der Bezeichnung „Fünfte Straße“ im amtlichen 
Gemeindestraßenverzeichnis geführt. 

Der hier gewidmete Straßenabschnitt beginnt im westlichen Bereich an der den Weg 
querenden Grundstücksgrenze Flurstück 11/104 zu 11/103 bis zur Straße Nordstrand 
(ehem. Mukraner Straße) im östlichen Bereich. 

Dieser Straßenabschnitt ist ca. 72,00m lang und ca. 6,5m breit. 
(Anlage 1, Teilstrecke rot.)

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch bei der Gemeinde Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11 in 
18609 Ostseebad Binz, schriftlich oder zur Niederschrift im Sekretariat des Bürgermeis-
ters eingelegt werden. 

Ostseebad Binz, den 22.11.18

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister 
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Anlage „Plan Widmung Prora Fünfte Straße“ 
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